
 
 
 

Heizungs- und Warmwasserleitungen 
 

 

Um ein Einfrieren der Leitungen und Radiatoren zu 
verhindern, dürfen sämtliche Räume bei Frostge 

fahr nur für kurze Zeit gelüftet und die Radiatoren 

nicht ganz abgestellt werden. Der Mieter hat auch 
bei Abwesenheit für die Einhaltung dieser Vorschrift 

zu sorgen. 

 
Grünflächen, Kinderspielplatz 

 
Für die Benutzung der Grünflächen und Kinder 

spielplätze sind die Weisungen der Verwaltung und 
des Hauswartes zu befolgen. Das Fussballspielen 

auf nicht dafür gekennzeichneten Grünflächen ist 
untersagt. 

 
Haustiere 

 
Das Halten von Haustieren ist ohne schriftliche Zu 

stimmung der Verwaltung untersagt. Ausnahms 
weises Dulden von Haustieren kann nach freiem 

Ermessen der Verwaltung jederzeit widerrufen 
warden. 

 
Kehricht 

 
Für die Kehrichtbeseitigung stehen teilweise Con 
tainer zur Verfügung. Der Haushaltkehricht ist in 
verschlossenen, den behördlichen Vorschriften 
entsprechenden Plastiksäcken, in den Containern, 
sofern vorhanden, zu deponieren. Für sperrige 
Abfälle sind die speziellen Weisungen der Ge 
meinde und der Verwaltung zu beachten. Metall 
gegenstände, Glasflaschen und anderer Sonder 
müll ist bei den speziell durch die Gemeinde be 
zeichneten Sammelstellen abzugeben. Sofern 
Kompostiercontainer vorhanden sind, ist der 
kompostierbare Abfall vom übrigen Kehricht zu 
trennen und in diesen Containern zu deponieren. 

 
Autoeinstellhalle, Besucherparkplatz 

 
Auf den Parkplätzen in der Autoeinstellhalle dürfen 

ausser den Autos keine anderen Gegenstände oder 

Abfälle deponiert werden. Es gelten die spe ziellen 

Bestimmungen in den Mietverträgen. 

 
Den Kindern ist das Spielen in der Autoeinstellhalle 
aus Sicherheitsgründen untersagt. 

 
Die für Besucher reservierten Parkplätze sind aus 
schliesslich für Besucher, d.h. für kurzfristige, über 

einige Stunden bleibende Gäste und nicht für die 

Autos der Mieter bestimmt. 

 
Fahrverbot 

 
Jegliches Befahren der für Fussgänger reservierten 

Verbindungswege innerhalb der Siedlung, der 
Plattenwege sowie der Laubengänge usw. mit 

Motorfahrzeugen und Fahrrädern ist generell ver 
boten. 

 
Unterhalt und Reinigung 

 
Aussergewöhnliche Verunreinigungen jeglicher Art 
sind vom dafür verantwortlichen Mieter sofort zu 
beseitigen. Jeder Mieter hat, sofern nicht ein 
Hauswart damit beauftragt ist, gemäss Reini 
gungsplan für eine einwandfreie Reinigung seiner 
Treppe samt Geländer, Treppenhausfenster und 
Podeste zu sorgen. Dies gilt auch im Falle von 
Abwesenheit oder Krankheit. 

 
Sonnenstoren dürfen bei Wind und Regenwetter 

nicht ausgestellt bleiben und auf keinen Fall nass 

aufgerollt werd en. Für Schäden, die aus Nichtbe 
achtung dieser Weisung entstehen, haftet der 

Mieter. 

 
Badewannen dürfen nicht mit scharfen Mitteln 
gereinigt werden. Auch dürfen keine glasurangrei 
fenden Badezusätze verwendet werden. 

 
In das Waschbecken und in das WC dürfen keine 
Abfälle irgendwelcher Art geworfen werden. 

 
Abfall-Speiseöl darf nicht in den Ablauf geschüttet 

werden (Gewässerschutz!,) sondern ist bei der 
Altölsammelstelle der Gemeinde abzugeben. 

 
 
 

Die Verwaltung ist berechtigt geringfügige Abwei 
chungen dieser Ordnung zu gestatten. 
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